
 

Vertragsbedienstetengesetz – VBG - § 67 – Dienstliche Ausbildung

    Dienstliche Ausbildung 

§ 67. (1) Der 3. Abschnitt des Allgemeinen Teils des BDG 1979 
ist nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 auf Vertragsbedienstete 
anzuwenden. Nicht anzuwenden sind die Bestimmungen, die für die 
Zuweisung zur Grundausbildung oder für die Zulassung zur 
Dienstprüfung die Absolvierung ausbildungsbezogener 
Ernennungserfordernisse (zB den Abschluss eines Hochschulstudiums 
oder die Ablegung der Reife- und Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung) 
oder die Zurücklegung von Zeiten im Dienstverhältnis oder in einer 
bestimmten Verwendung erfordern. 
(2) Die Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h sind 

verpflichtet, jene Grundausbildung zu absolvieren, die nach dem BDG 
1979 und den auf Grund des BDG 1979 erlassenen 
Grundausbildungsverordnungen als Ernennungs- oder 
Definitivstellungserfordernis für einen Beamten vorgesehen ist, der 
auf dem betreffenden Arbeitsplatz verwendet wird oder verwendet 
werden soll. Aus berücksichtigungswürdigen Gründen kann diese Frist 
im Dienstvertrag erstreckt werden. Der Dienstgeber hat dafür zu 
sorgen, dass dem Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v oder 
h die Grundausbildung so rechtzeitig vermittelt wird, dass er die 
Dienstprüfung innerhalb der nach § 66 Abs. 2 für seine 
Entlohnungsgruppe vorgesehenen Ausbildungsphase ablegen kann. 
(3) Der Dienstgeber hat den Vertragsbediensteten der nach Abs. 2 

in Betracht kommenden Grundausbildung zuzuweisen. Erfolgt die 
Zuweisung nicht so rechtzeitig, dass der Vertragsbedienstete die 
Grundausbildung innerhalb der nach § 66 Abs. 2 für seine 
Entlohnungsgruppe vorgesehenen Frist abschließen kann, gilt die 
Ausbildungsphase abweichend von § 66 Abs. 5 als mit dem Tag 
vollendet, der sich aus § 66 Abs. 2 ergibt. 
(4) Würde die Ausbildungsphase wegen Anrechnung von Zeiten nach 

§ 66 Abs. 3 vor dem Tag enden, an dem die einjährige Dauer des 
gegenwärtigen Dienstverhältnisses vollendet wird, hat die Zuweisung 
abweichend vom Abs. 3 zweiter Satz so rechtzeitig zu erfolgen, daß 
sie der Vertragsbedienstete spätestens nach einjähriger Dauer des 
Dienstverhältnisses abschließen kann. Wird in diesem Fall die 
Dienstprüfung innerhalb dieses Jahres erfolgreich abgelegt oder ist 
die Zuweisung so spät erfolgt, daß der Vertragsbedienstete die 
Dienstprüfung nicht innerhalb dieses Jahres erfolgreich ablegen 
kann, gilt die Ausbildungsphase abweichend vom § 66 Abs. 5 als mit 
dem Tag vollendet, der sich aus § 66 Abs. 2 ergibt. 


